
Checkliste zur Anmeldung am 

Rudolph-Brandes-Gymnasium 

(Jahrgang 5) 

 

 

Wir benötigen von Ihnen folgende Unterlagen: 

 Anmeldeformular  
(Unterschrift eines Elternteils ausreichend, bei getrennt lebenden Eltern 
und gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Elternteile 
erforderlich) 

 

 Antrag auf Ausstellung des eines Schüler Tickets  
(nur für Anspruchsberechtigte, d.h. nur sofern der Schulweg länger 
als 3,5 km ist; siehe Information „Schülerfahrkosten“, erster Anhalts-
punkt: google maps-Fußweg zur Wasserfuhr 26) 
Für nicht Anspruchsberechtigte siehe Information „Schülerfahrkosten“  
 

 Abfrage zur Schwimmfähigkeit 
 

 Wunschzettel zur Klassenzusammensetzung  
 

 Anmeldung Herkunftssprachlicher Unterricht 
(Zur Vertiefung der Herkunftssprachen Türkisch, Russisch, Arabisch, 
Griechisch, Polnisch, Italienisch. Der Unterricht findet außerhalb der 
regulären Unterrichtszeiten und ggf. auch in anderen Schulen statt.) 

 
 

Zusätzlich notwendige Dokumente: 

 Anmeldeschein der Grundschule im Original (verbleibt bis zur 

Bestätigung, die aus rechtlichen Gründen erst Anfang März erfolgen 

darf, bei uns am RBG) 

 Imfpausweis des Kindes (Nachweis Masernimpfschutz, nicht notwen-

dig, wenn von der Grundschule im Anmeldeschein bescheinigt) im 

Original; bei postalischer Anmeldung bitte zunächst eine Kopie beifügen 
 

 Sorgerechtsurkunde (nur bei alleinigem Sorgerecht) 

 Halbjahreszeugnis        in Kopie 

 Geburtsurkunde  

Falls Sie die Anmeldung nicht persönlich in der Schule vornehmen können, 

haben Sie die Möglichkeit, uns die Unterlagen während der Anmeldewoche vom 

12.02. bis 16.02.2024 per Post zu übersenden oder in den Briefkasten an der 

Sporthalle (vom Parkplatz kommend, rechts neben dem Sportlereingang) 

einzuwerfen!  

Der Zeitpunkt der Anmeldung in der Anmeldewoche ist nicht relevant für die 

Aufnahmeentscheidung. 



Anmeldung für die 
Klasse 5 zum Schuljahr 2024/25 
 
 

Schülerin/Schüler  weiblich  männlich  divers 

Name 
 

Alle Vornamen  
(Rufname bitte unterstreichen) 

 

Geburtsdatum 
 

Straße und Hausnummer 
 

PLZ und Ort 
 

Geburtsort 
 

Staatsangehörigkeit 
 

Religionszugehörigkeit  

 

Erziehungsberechtigte Mutter Vater 

Name 
  

Vorname 
  

Anschrift (wenn abweichend) 
  

E-Mail (Druckbuchstaben) 
  

Telefon (Festnetz) 
  

Telefon (mobil) 
  

Telefon (beruflich) 
  

Im Notfall alternativ zu den 
Erziehungsberechtigten zu 
verständigen 

Name, Vorname Telefon 

  

  

 

Schulbesuch 

Name der Grundschule Ort Aufenthaltsdauer 

   Jahre 

Erste Einschulung am Jetzige Klasse Klassenleitung 

 
  

 

Schulformempfehlung 
 

  

 



 

 

Statistik 

Geburtsland des Kindes Zuzugsjahr 

  

Verkehrssprache  
in der Familie 

Geburtsland der Mutter Geburtsland des Vaters 

 
  

   

Weitere Angaben 

Nachweis Masernimpfschutz 

Ein Nachweis (z.B. 
Anmeldeschein, Impf-
ausweis) über die erfolgte 
Masernimpfung hat 
vorgelegen. 

  Ja  Nein 

 

Sonstige Anmerkungen/Besonderheiten z.B. Allergien / chronische Erkrankungen 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind am Rudolph-Brandes-Gymnasium an. 

 

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 



 

 

 

Antrag auf Ausstellung eines Tickets zur Schülerbeförderung 
Für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler 
 
Nachfolgende Angaben bitte vollständig prüfen und in Druckbuchstaben ändern/ergänzen. 
 

ab Schuljahr    2024-2025 

 

Schule     Rudolph-Brandes-Gymnasium 

Klasse    5 

                 

Name, Vorname   
des Schülers/der Schülerin   

Geburtsdatum 

 Anschrift 

 

        

Telefonnummer  ___________________________________________________________ 

E-Mail    ___________________________________________________________ 

 
Name, Vorname der Erziehungsberechtigten, ggf. abweichende Anschrift  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Bitte vollständig ausfüllen  
Folgende weitere anspruchsberechtigte Geschwister (nach Schülerfahrtkostenverordnung), die an einer 
Bad Salzufler Schule angemeldet sind:  
 
1. Kind:  
Name, Vorname, Geburtsdatum _____________________________________________________ 

besuchte Schule und Klasse   _____________________________________________________ 

 
2. Kind:  
Name, Vorname, Geburtsdatum _____________________________________________________ 

besuchte Schule und Klasse   _____________________________________________________ 

 
3. Kind: 
Name, Vorname, Geburtsdatum _____________________________________________________ 

besuchte Schule und Klasse   _____________________________________________________ 



  

 
 

 
Bei Umzug, Schulwechsel oder Abgang von der Schule werde ich die Tickets unverzüglich – spätestens 
innerhalb von 3 Tagen – an das Schulsekretariat zurückgeben. 
 

Mir ist bekannt, dass abhanden gekommene Schülertickets nicht ersetzt werden können.  
 
 
_______________________________  ___________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift Antragssteller 

(bei minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte/ gesetzlicher Vertreter) 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass das Ticket bei Umzug, Schulwechsel oder Abgang von der Schule unverzüglich an das 
Schulbüro zurückgegeben wird. Das Datenschutz Informationsblatt habe ich mit Antragstellung erhalten. 
 



 

        Stand 08/2023 
 
 

Schülerfahrkosten 

 

Was sind Schülerfahrkosten? 

Schülerfahrkosten sind die Kosten, die für die wirtschaftlichste, dem/der Schüler*in zumutbare Art der Be-

förderung zur Schule und zurück notwendig entstehen. Rechtsgrundlage ist die Schülerfahrkostenverord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (SchfkVO). 

 

Wer trägt die Schülerfahrkosten? 

Schülerfahrkosten werden vom Schulträger der jeweils besuchten Schule übernommen. Der Schulträger 

für die Schulen in Bad Salzuflen ist die Stadt Bad Salzuflen. Der Schulträger hat die Kosten für die Beför-

derung zu tragen. Er entscheidet über Art und Umfang der Schülerbeförderung. Eine Pflicht zur Beförde-

rung besteht nicht. 

 

Wer bekommt überhaupt Schülerfahrkosten? 

Entscheidend für die Übernahme von Schülerfahrkosten ist grundsätzlich die Länge des Schulweges: 

 Grundschule        mehr als 2 km  

 Sekundarstufe I   (Klassse 5-10)      mehr als 3,5 km 

 Sekundarstufe II (EF Q1 und Q2/Jahrgangsst. 11,12,13)               mehr als 5 km 

  

Schulweg für die weiterführenden Schulen ist der kürzeste Fußweg zwischen der Wohnung der Schüler*in-

nen und der nächstgelegenen Schule. Schulweg für die Grundschulen ist der kürzeste Fußweg zwischen 

der Wohnung und der Grundschule in dessen Schuleinzugsbereich das Kind lebt. In Ausnahmefällen kön-

nen zum Beispiel gesundheitliche Gründe oder die Beschaffenheit des Schulweges einen Anspruch be-

gründen. 

 

Wie erfüllt der Schulträger seine Pflicht zur Übernahme von Fahrkosten? 

In der Regel erhalten die berechtigten Schülerinnen und Schüler Fahrkarten für den Öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV). 

 

Wie können die Schülerfahrkarten beantragt werden? 

Schülerfahrkosten zu einer Bad Salzufler Schule werden nur auf Antrag übernommen. Der Antrag ist ein-

malig bei Aufnahme an der Schule (Klasse 1 bzw. 5, Schulwechsel, Zuzug) zu stellen und sollte rechtzeitig 

vor Schuljahresbeginn im Schulbüro abgegeben werden. Antragsformulare sind dort erhältlich. Besteht ein 

Anspruch, werden die Deutschlandtickets für ein Schuljahr (Bewilligungszeitraum) jeweils zu Beginn des 

Schuljahres in der Schule an die Schüler*innen ausgegeben. 

 

Wie können Schülerfahrten für Personen ohne Anspruchsvoraussetzungen (Selbstzahler) beantragt 

werden? 

 

Nicht Anspruchsberechtigte (Selbstzahler) können für die Kinder, die eine Schule in Bad Salzuflen besu-

chen, ebenfalls ein Deutschlandticket erwerben. Mit dem Abo Online-Buchungstool:  

https://teutoowl.de/dticketsalzuflen kann das Ticket direkt bei der Verkehrsgesellschaft bestellt werden. 

Das Deutschlandticket kostet für Selbstzahler 29 €. 

 

 Welche Nutzungsmöglichkeiten hat das Deutschlandticket? 

 ist bundesweit gültig und ermöglicht deutschlandweite Fahrten im ÖPNV. Reisende können also 
alle Busse und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland nutzen. 
Ausgenommen sind der Fernverkehr (zum Beispiel IC, EC, ICE), sowie Fahrten in der ersten 
Klasse. 

https://teutoowl.de/dticketsalzuflen


 

 
- 2 - 

 gilt für beliebig viele Fahrten mit Bussen, Stadtbahnen und Nahverkehrszügen (2. Klasse) im ge-
samten Raum des Westfalen Tarifs. 

 ist personengebunden und nicht auf andere Personen übertragbar - bei möglichen Kontrollen ist 
die Identität nachzuweisen. 

 Kinder unter sechs Jahren fahren weiterhin kostenlos mit. 

 das Abonnement ist monatlich kündbar. 

 

 

Was ist zu tun bei Änderungen? 

Ändern sich die Anspruchsvoraussetzungen im Laufe eines Schuljahres (z. B. durch Umzug/Schulwech-

sel), sind bereits erhaltene Schülerfahrkarten für Anspruchsberechtigte unverzüglich an das Schulbüro zu-

rückzugeben.  

 

Weitere Fragen? 

Dieses Info-Blatt gibt eine Übersicht über grundsätzliche Regelungen zum Thema „Schülerfahrkosten“. 

Weitere Fragen beantwortet das Schulbüro oder der Fachdienst Schule der Stadt Bad Salzuflen, 

Frau Birgit Koch,   952-276; Mail: b.koch@bad-salzuflen.de. 

 

Fahrplanauskünfte? 

 Stadtbusbüro Bad Salzuflen im Hause der Stadtwerke, Uferstraße 36-44, 32108 Bad Salzuflen, 

 808-340; Mail: stadtbus@stwbs.de  

 OWL Verkehr-Hotline:   (0 52 31) 977 681 

 www.owlverkehr.de. 

mailto:stadtbus@stwbs.de


Schwimmunterricht am RBG 

Sehr geehrte Eltern! 

Ihre Tochter / Ihr Sohn wird in der Jahrgangsstufe 5 auch Schwimmunterricht erhalten. Da die Fähigkeiten und 

Kenntnisse der Schüler/innen im Schwimmen erfahrungsgemäß oft sehr unterschiedlich sind, bitten wir Sie, 

den unteren Abschnitt schon heute auszufüllen, damit wir uns einen ersten Überblick verschaffen können. 

Vielen Dank!                                                                                                                              U.  Jordan 

                                                                                                                                        (Für die Fachschaft Sport) 
 

Mein Kind __________________________________________________ 

 … kann sicher schwimmen und hat bereits das Deutsche Schwimmabzeichen 

abgelegt: 

o in Bronze 

o in Silber 

o in Gold 

 

 … hat folgende Niveaustufe des Schulschwimmpasses NRW erreicht: 

o Niveau 1: Wassergewöhnung 

o Niveau 2: Grundfertigkeiten 

o Niveau 3: Basisstufe Schwimmen 

o Niveau 4: Sicher Schwimmen 

(vergleichbar mit dem Deutschen 

Schwimmabzeichen in Bronze) 

 … kann sicher schwimmen, hat aber noch keinerlei Abzeichen erworben. 

 … kann schwimmen und hat das „Seepferdchen“ (oder vergleichbares Schwimmabzeichen). 

 … kann noch nicht sicher schwimmen.* 

 … kann noch gar nicht schwimmen.* 

*Bitte überprüfen Sie im Interesse Ihres Kindes, ob es möglich ist, ihm z. B. durch einen Schwimmkurs in den 

Sommerferien zu einer grundsätzlichen Schwimmfertigkeit zu verhelfen, bevor das neue Schuljahr beginnt. 

Bestehen gesundheitliche o. a. Probleme, die die Teilnahme am Schwimmunterricht oder Sportunterricht 

einschränken bzw. die der Sportlehrkraft mitgeteilt werden sollten? 

Wenn ja, welche? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________               _______________________________________________ 

                   Datum                                                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



  Anmeldung am RBG  -  Wünsche für Mitschülerinnen / Mitschüler* 

 
 
 
Name, Vorname:  _________________________________ Geschlecht: ___________ 
 
 
 
Grundschule / Klasse: _________________________________________________ 
 
 
 
Name/n des / der gewünschten Mitschülers / Mitschülerin (Reihenfolge gleichwertig) 
 
 

1. ___________________________________________  Grundschule/ Klasse:____________________ 
 
 
 
 2. ____________________________________________ Grundschule/ Klasse: ____________________ 
 
 
 
 3. ____________________________________________ Grundschule/ Klasse: ____________________ 
 
*(Wir bemühen uns nach Kräften, die angegebenen Wünsche zu berücksichtigen, können aber aus organisatorischen Gründen keine 

Garantie für die Erfüllung der Wünsche geben.) 



Anmeldung zum Herkunftssprachlichen Unterricht 
ab  Schuljahr 2024 / 2025  beim Schulamt für den Kreis Lippe 

 

Bitte nur eine Sprache ankreuzen: 
 

 Türkisch   Polnisch 

 Russisch   Italienisch 

 Arabisch    

 Griechisch    

 
Name:  
 
 
 

Vorname: 

 

Geburtsdatum: 

 

weiblich:        männlich:  
kann die Sprache sprechen:  Ja   Nein  

kann die Sprache lesen:         Ja   Nein  

Schule:   
 
 

 

Klasse: 
 

 

Privat- 
Anschrift: 

 
 
 

 

  

Postleitzahl                               Ort                 Straße u. Hausnummer 

Telefon: 
 

E-Mail-Adresse: 
 
 

 
 
 
 
Datum: 

 
 
 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten: 

Hinweise für die Erziehungsberechtigten:  

  

 Die Anmeldung zum Herkunftssprachlichen Unterricht gilt für die gesamte Dauer 
des Schulbesuchs in der Primarstufe (Klassen 1 - 4).   

 Mit der Anmeldung  zu einer Schule  der Sekundarstufe I melden Sie Ihr Kind 
erneut an. Die Anmeldung an der weiterführenden Schule gilt für die Klassen 5 
bis 10. 

 Eine Abmeldung  kann nur mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten  zum 
Ende eines Schuljahres erfolgen. 

 Bitte beachten Sie, dass der Unterricht außerhalb des regulären Unterrichts und 
damit in der Regel auch am Nachmittag stattfindet. Falls organisatorisch 
möglich, kann der Unterricht auch vormittags stattfinden. 

 Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, für die regelmäßige Teilnahme 
ihrer Kinder am Herkunftssprachlichen Unterricht zu sorgen. 

 Die Teilnahme am Herkunftssprachlichen Unterricht in der Sekundarstufe I 
verpflichtet auch zur Ablegung der Sprachprüfung am Ende der Klasse 10  
(bzw. der Klasse 9 im Gymnasium).  

 Die Anmeldung zum Unterricht ab dem Schuljahresbeginn 2024/2025 
muss bis zum 31.03.2024 in der Schule vorliegen.  

 

Weitergeleitet an das Schulamt Lippe: 
 

Datum:   
 
 
 

Schulstempel/Unterschrift 
 
 

 

 


